
Das Gremium fasst mit 24 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und einer 
Enthaltung folgenden Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung. 
2. Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 2 beigefügte Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit.  
3. Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 3 beigefügte Änderung der 
Geschäftsordnung des Gemeinderats.   
4. Von einer Änderung der Satzung über die Form der Öffentlichen 
Bekanntmachung wird zunächst abgesehen.  
 
 
Anlage 1 
 

Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung 

 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015, hat der 
Gemeinderat der Stadt Weinstadt am 12. Mai 2016 folgende Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung beschlossen:  
 

Artikel 1 
Änderungen 

1.1 In § 3 werden folgende Sätze 2 und 3 ergänzt: „Die Stadträte können sich zu 
Fraktionen zusammenschließen. Das Nähere über die Bildung der Fraktionen, 
die Mindestzahl ihrer Mitglieder sowie die Rechte und Pflichten der Fraktionen 
regelt die Geschäftsordnung des Gemeinderats.“  

1.2 In § 6 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „eines Fünftels“ durch die Wörter „eines 
Sechstels oder einer Fraktion“ ersetzt.  

1.3 In § 6 Abs. 6 werden die Wörter „Beamten, Angestellten oder Arbeitern“ durch 
die Wörter „Beamten oder Beschäftigten“ ersetzt.  

1.4 § 8 Abs. 2 Ziffer 2.1 wird geändert und erhält folgenden Wortlaut: 
 „Anträge auf Zurückstellung von Baugesuchen (§ 15 BauGB), die Stellungnahme zu 

Planungen und Vorhaben anderer Planungs- und  Aufgabenträger, soweit diese 
Maßnahmen für die Stadt nicht von untergeordneter Bedeutung sind, sowie über die 
Ablösung von mehr als zwei Stellplätzen. 

 Zur Wahrnehmung der gemeindlichen Planungshoheit (§§ 14 und 15 BauGB) wird der 
Technische Ausschuss bei städtebaulich besonders relevanten Vorhaben informiert 
und angehört.“ 

1.5 In § 12 Abs. 2 Nr. 2.3 werden die Wörter „Beamten, Angestellten und Arbeitern“ 
durch die Wörter „Beamten und Beschäftigten“ ersetzt.  

1.6 § 12 Absatz 2 Ziffer 2.15 wird geändert und erhält folgenden Wortlaut: 
„Entscheidungen über die Stellungnahme der Stadt als Angrenzer (§ 56 LBO) 
sowie über die Ablösung von bis zu zwei Stellplätzen;“ 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt zum 01.07.2016 in Kraft.  
 
Anlage 2 



 
Satzung zur Änderung  

der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 

Auf Grund der §§ 4 und 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015, 
hat der Gemeinderat der Stadt Weinstadt am 12. Mai 2016 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
beschlossen:  
 

Artikel 1 
Änderungen 

1.7 § 1 wird um folgenden Absatz 3 ergänzt: 
„Ehrenamtlich Tätige erhalten für die entgeltliche Betreuung von pflege- oder 
betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit auf Antrag zusätzlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 8,50 
Euro je angefangener und geltend gemachter Stunde. Angehörige im Sinne von 
Satz 1 sind Ehegatten, Lebenspartner nach § 1 des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes und in gerader Linie Verwandte. Die Stadt kann 
einen einfachen Nachweis über die Aufwendungen verlangen.“  

1.8 § 3 Abs. 5 wird geändert und lautet künftig wie folgt:  
„Mitglieder des Gemeinderats können zusätzlich zur Entschädigung nach § 3 
Abs. 1 bis 3 dieser Satzung eine Aufwandsentschädigung für die entgeltliche 
Betreuung von pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen nach § 1 Abs. 3 
dieser Satzung geltend machen. Dies gilt nicht, wenn für dieselbe Zeit bereits 
eine Entschädigung nach § 3 Abs. 4 geltend gemacht wurde.“ 
  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.07.2016 in Kraft.  
 
 
Anlage 3 
 

Änderung  
der Geschäftsordnung des Gemeinderats 

 
Auf Grund von § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015, 
hat der Gemeinderat der Stadt Weinstadt am 12. Mai 2016 folgende Änderung seiner 
Geschäftsordnung beschlossen:  
 

Artikel 1 
Änderungen 

1.1 § 4 Abs. 1 wird neu gefasst und lautet künftig wie folgt:  
„Eine Fraktion oder ein Sechstel der Gemeinderäte kann in allen 
Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, dass der 
Bürgermeister den Gemeinderat unterrichtet. Ein Viertel der Gemeinderäte kann 
in Angelegenheiten nach Satz 1 verlangen, dass dem Gemeinderat oder einem 
von ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht gewährt wird. In dem Ausschuss 
müssen die Antragsteller vertreten sein.“   



1.2 § 8 Abs. 1 wird neu gefasst und lautet künftig wie folgt:  
„Der Stadtrat oder zur Beratung zugezogene Einwohner darf weder beratend 
noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm 
selbst oder folgenden Personen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann: 
1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1 des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 

Verwandten, 
3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad 

Verschwägerten oder als verschwägert Geltenden, solange die die 
Schwägerschaft begründende Ehe oder Lebenspartnerschaft nach § 1 des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht, oder 

4. einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person.“ 
1.3 In § 8 Abs. 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Ehegatten“ ein Komma und sonach die 

Wörter „Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes“ eingefügt.  
1.4 In § 9 Abs. 3 werden vor den Wörtern „bekannt zu geben“ die Wörter „im 

Wortlaut“ eingefügt und das Wort „sofern“ durch das Wort „soweit“ ersetzt.  
1.5 In § 13 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „eines Viertels“ durch die Wörter „einer 

Fraktion oder eines Sechstels“ ersetzt.  
1.6 In § 18 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Angestellten“ durch das Wort 

„Beschäftigten“ ersetzt.  
1.7 In § 18 Abs. 4 wird das Wort „Angestellte“ durch das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.  
1.8 Nach § 25 wird ein neuer § 25a mit dem Titel „Beteiligung des 

Jugendgemeinderats“ mit dem folgenden Wortlaut in die Geschäftsordnung 
aufgenommen:  
„(1) Die Stadt Weinstadt hat zur Beteiligung von Jugendlichen an der 

Kommunalpolitik einen Jugendgemeinderat eingerichtet, der zu allen 
Planungen und Vorhaben, die die Interessen der Jugendlichen berühren, 
anzuhören ist (Anhörungsrecht).  

(2) Beschlüsse des Jugendgemeinderats über jugendrelevante Themen gelten 
als Anträge oder Vorschläge an den Gemeinderat oder einem seiner 
Ausschüsse und werden diesem über den Oberbürgermeister zur weiteren 
Behandlung vorgelegt (Antrags- und Vorschlagsrecht). 

(3) Der Jugendgemeinderat nimmt durch seinen Vorsitzenden oder durch ein 
anderes Mitglied des Vorstands an den Sitzungen des Gemeinderats oder 
eines seiner Ausschüsse teil, wenn über die Anträge und Vorschläge des 
Jugendgemeinderats beraten und beschlossen wird. Der Vorsitzende oder 
das ihn vertretende Mitglied des Vorstands besitzt dabei ein Rederecht. 

(4) Der Jugendgemeinderat kann an allen öffentlichen Sitzungen des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse teilnehmen. Der Jugendgemeinderat 
hat das Recht, zu allen jugendrelevanten Themen in allen öffentlichen 
Sitzungen des Gemeinderats oder eines seiner Ausschüsse zu sprechen. 
Dazu bedarf es einer Ankündigung beim Oberbürgermeister oder 
Sitzungsleiter.“ 

1.9 § 34 d) wird neu gefasst und lautet künftig wie folgt:  
 „Sitzungen der beschließenden Ausschüsse, die der Vorberatung von 

Angelegenheiten dienen, und Sitzungen von beratenden Ausschüssen können 
öffentlich oder nichtöffentlich stattfinden. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 35 Abs. 1 Satz 2 GemO muss nichtöffentlich verhandelt werden.“ 

 



Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt zum 01.07.2016 in Kraft.     
 


